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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Tommy Tabor (AfD)

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t wo r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/23767

vom 4. September 2025

über Landesprogramm „Gute gesunde Schule“

_____________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Grundsätzlich steht die Teilnahme am Landesprogramm allen Berliner Schulen offen. Nimmt eine Schule

am Landesprogramm teil, wird die Gesundheit ein Schwerpunkt im Schulprogramm und die Schule kann
dann darüber entscheiden, welche der Angebote aus dem Landesprogramm zu ihrem Profil und Programm

passen. Seit Aufnahme der Projektarbeit haben mehr als 4.400 Schulen in Deutschland das Konzept der

„Guten gesunden Schule“ übernommen (Schätzwerte 2016), in Berlin rund 300 Schulen. Quelle:
bertelsmann-stiftung.de Welche Schulen in Berlin nehmen am Landesprogramm „Gute gesunde Schule“ teil

(und haben darüber die Gesundheit zu einem Schwerpunkt im Schulprogramm gemacht)? Nötigenfalls bitte
bei den koordinierenden Beratungszentren SIBUZ der Bezirke abfragen.

Zu 1.: Die aktuell am Landesprogramm „Gute gesunde Schule“ (GgS) teilnehmenden

Schulen können Anlage 1 entnommen werden.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/ueber-uns/was-wir-erreicht-haben/anschub
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/
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2. Für welche Angebote aus dem Landesprogramm „Gute gesunde Schule“ haben sich diese Schulen

entschieden?

Zu 2.: Die Angebote für die Landesprogrammschulen bestehen vorwiegend aus

kostenfreien Präventionsangeboten der Kooperationspartner. Letztere werden durch die

teilnehmenden Schulen direkt bei den Kooperationspartnern abgerufen. Eine Erfassung

und Rückmeldung der abgerufenen Maßnahmen an die Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Familie (SenBJF) durch die Kooperationspartner ist gemäß der

Rahmenvereinbarung nicht vorgesehen.

Darüber hinaus erhält jede am Programm teilnehmende Schule ein Budget von 1.000€

pro Schuljahr, das für weitere Maßnahmen zur Gesundheitsförderung eingesetzt werden

kann.

Die Koordinierenden für schulische Prävention (KSP) der SIBUZ beraten die Schulen bei

der Auswahl der Angebote und prüfen die Passung der Angebote mit den

Programmzielen und den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die Schulbudgets werden

über Drittmittel/Zuwendungen der Kooperationspartner finanziert.

Die Landeskoordination des Programms GgS in der SenBJF berichtet der Steuergruppe

jährlich über die Verwendung der Mittel. Die Mittel werden von den Schulen für

verschiedene Angebote eingesetzt, u. a. für Veranstaltungen, Workshops und Projekte für

Schülerinnen und Schüler zu Gesundheitsthemen sowie Fortbildungen zu

Gesundheitsthemen, schulinternen Gesundheitstage, Schulentwicklungsberatung mit dem

Schwerpunkt Gesundheit sowie Supervision für das schulische Personal.

3. Die Senatsverwaltung teilte 2007 mit: „Bildungs- und Gesundheitsstatus korrelieren so miteinander, dass
Menschen in sozialen Brennpunktgebieten besonders häufig Defizite in beiden Bereichen aufweisen. Dies ist

der Grund für die Implementation des Landesprogramms ‚Gute gesunde Schule“ in Bezirken mit hoher
sozialer Belastung. Ziel ist es, in den teilnehmenden Schulen die gesundheitliche Situation aller am

Schulleben beteiligten Personen (Lehrkräfte, Erzieherinnen, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern) zu

verbessern.“ (Drs. 16/10510) Welcher sozialräumlichen Belastung sind die Schulen, die am
Landesprogramm „Gute gesunde Schule“ teilnehmen, ausgesetzt?

Zu 3.: Die Teilnahme am Landesprogramm GgS steht grundsätzlich allen öffentlichen

Schulen in allen Bezirken offen, die die Gesundheitsförderung zu einem Schwerpunkt der

Schulentwicklung machen.

Da die durch die Kooperationspartner zur Verfügung gestellten Ressourcen begrenzt sind,

können im Land Berlin insgesamt 65 Schulen am Programm teilnehmen (5 Schulen pro

Bezirksregion und 5 Schulen aus dem beruflichen Bereich).

https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/16/KlAnfr/ka16-10510.pdf
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Die Teilnahme erfolgt für die Dauer von 5 Jahren. Die Schulen bewerben sich dazu bei

der zuständigen Schulaufsicht.

Berlin, den 16. September 2025

In Vertretung

Christina Henke

Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Familie
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Anlage 1 zur schriftlichen Anfrage 19/23767: Am Landesprogramm „Gute gesunde
Schule“ teilnehmende Schulen

BSN Schulname

01K10 Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule

01G29 Wilhelm-Hauff-Grundschule

01G47 Miriam-Makeba-Grundschule

01G40 Möwensee-Grundschule

01G28 Brüder-Grimm-Grundschule

02Y07 Robert-Koch-Gymnasium

02Y01 Andreas-Gymnasium

02K10 Ferdinand-Freiligrath-Schule

02G04 Pettenkofer-Grundschule

02G31 Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

03K11 Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule

03Y03 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

03G43 Grundschule Wilhelmsruh

03G17 Grundschule am Weißen See

03S03 Helene-Haeusler-Schule

04Y05 Herder-Gymnasium

04Y11 Goethe-Gymnasium

04G12 Schinkel-Grundschule

04G18 Ernst-Habermann-Grundschule

04G25 Cecilien-Grundschule

05K07 Schule an der Jungfernheide

05Y04 Carl-Friedrich- von-Siemens Gymnasium

05G26 Grundschule am Amalienhof

05G06 Siegerland-Grundschule

05G29 Mary-Poppins-Grundschule
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BSN Schulname

06G16 Rothenburg-Grundschule

06K11 Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule

06G33 Friedrich-Drake-Grundschule

06S01 Pestalozzi Schule

06Y05 Werner-von-Siemens-Gymnasium

07G30 Annedore-Leber-Grundschule

07K05 Solling-Schule

07K07 Johanna-Eck-Schule

07Y01 Robert-Blum-Gymnasium

07K06 Georg-von-Giesche-Schule

08G25 Michael-Ende-Schule

08G27 Oskar-Heinroth-Schule

08S01 Adolf-Reichwein-Schule

08Y05 Leonardo-da-Vinci-Gymnasium

08G22 Schule am Regenweiher

08Y06 Hannah-Arendt-Gymnasium

09G07 Schule an der alten Feuerwache

09G06 Melli-Beese-Schule

09G11 Schule am Pegasuseck

09G27 Friedrichshagener Schule

09K01 Merian-Schule

10G26 Friedrich-Schiller-Grundschule

10K08 Johann-Julius-Hecker-Schule

10Y08 Sartre-Gymnasium

10S08 Schule am Mummelsoll

10Y11 Melanchthon-Gymnasium

11G07 Hermann-Gmeiner-Schule
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BSN Schulname

11G16 Schule an der Victoriastadt

11G19 Obersee-Schule

11G25 Schule am Wäldchen

11G38 Schlaufuchs-Grundschule

11K07 Vincent-van-Gogh-Schule

12G06 Hausotter-Grundschule

12G02 Grundschule am Schäfersee

12G04 Till-Eulenspiegel-Grundschule

12G05 Kolumbus-Grundschule

12G17 Ellef-Ringnes-Grundschule

04B06 Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft)

04B02 Hans-Litten-Schule (OSZ Recht und Wirtschaft)

01B04 OSZ Gesundheit 1

02B02 Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionsbautechnik)

04B07 OSZ Ästhetik und Technik
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